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Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) - Elemente

Elemente 
der 

BRRD

Nationale 
Abwicklung
sbehörde

Abwicklungs-
kollegien

Abwicklungs-
instrumente

Nationaler 
Abwicklungs-

fonds

Sanierungs-
plan

Frühinter-
vention

Gruppen-
interne 

finanzielle 
Unterstütz-

ung

Abwicklungs-
plan

 3 große Kategorien:

o Prävention und Vorbereitung

o Befugnisse zum frühzeitigen
Eingreifen

o Abwicklungsbefugnisse

 Anwendungsbereich: im Grunde
alle CRR-Kreditinstitute in der
EU unabhängig von ihrer Größe
(Proportionalitätsregeln)

 Nationale Umsetzung BaSAG

 Für SRB Banken SRM-VO

 Konkretisierung durch EBA

o 23 Mandate für RTS und ITS

o 16 Mandate für Leitlinien

o 6 delegierte Rechtsakte der
Kommission



Abwicklungsziele

Oberste Ziel der Abwicklungsplanung ist das Herstellen der Abwicklungsfähigkeit, d.h. Abwicklung
unter Berücksichtigung der Abwicklungsziele.

Abwicklungsziele gemäß § 48 Abs. 2 BaSAG

 Sicherstellung der Kontinuität von kritischen Funktionen

 Vermeidung erheblicher negativer Auswirkungen auf die Finanzstabilität

 Schutz öffentlicher Mittel 

 Schutz der unter die Richtlinie 2014/49/EU fallenden Einleger und der unter die Richtlinie 97/9/EG 
fallenden Anleger 

 Schutz der Gelder und Vermögenswerte der Kunden

Abwicklungsmaßnahmen nach dem „No Creditor Worse Off“ – Grundsatz (§ 106 BaSAG)

 Kein Anteilseigner oder Gläubiger darf durch die Abwicklung eines Kreditinstituts einen höheren 
Verlust erleiden, als ihm durch eine Liquidation im Rahmen eines regulären Insolvenzverfahrens 
entstanden wären

 Ein Abwicklungsplan muss alle erforderlichen Informationen bereitstellen, um die Abwicklungsziele 
unter dem NCWO-Grundsatz zu erreichen (inkl. Vergleichsrechnung mit einer alternativ durchgeführten 
fiktiven Insolvenz)



Überblick Abwicklungsplanung

Oberstes Ziel – Herstellen der Abwicklungsfähigkeit 

Abwicklungsstrategie

Herstellen der 
Abwicklungs-

fähigkeit 

An institution is resolvable if it is feasible and credible for the resolution authorities to resolve it in a way that
protects systemically important functions without severe systemic disruption and without exposing taxpayers to
loss (FSB)



Strategische Unternehmensanalyse 

 Gruppen-, Eigentümer- und Governancestruktur

 Geschäftsmodell, wesentliche Geschäftsbereiche, 

kritische Funktionen

 Strukturelle Kapital- und Liquiditätsausstattung

 Kritische Systeme und Infrastruktur

 Interne und externe Abhängigkeiten 

 Vorarbeiten für Abwicklungsstrategie

 Verlustabsorptionsfähigkeit

 Separierbarkeit

...

Abwicklungsstrategie

Herstellen der 
Abwicklungs-

fähigkeit 



Abwicklungsstrategie

 Abwicklungsszenarien

 Abwicklungsansatz - SPE vs. MPE 

 Rekapitalisierung - Bail-in

 Strukturelle Maßnahmen - Verkauf, Brücken-

institut, Vermögenstransfer

...

Abwicklungsstrategie

Herstellen der 
Abwicklungs-

fähigkeit 



Geschäftsbetrieb in der Abwicklung 

 Finanzielle Handlungsfähigkeit aufrechterhalten

 Operative Handlungsfähigkeit sicherstellen

 Governance in der Abwicklung

 Informationsbereitstellung 

 Bewertung

 Interne und externe Kommunikation

Abwicklungs-

plan

...

Abwicklungsstrategie

Herstellen der 
Abwicklungs-

fähigkeit 
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Zusammenfassung und nächste Schritte

Zusammenfassung:

 Identifizierung von Abwicklungshindernissen in 

den drei beschriebenen Phasen 

 Vorschläge von Maßnahmen zur Beseitigung 

und Umsetzung durch Bank

 Feststellung der Abwicklungsfähigkeit durch 

Abwicklungsbehörde

Abwicklungsstrategie

Herstellen der 
Abwicklungs-

fähigkeit 



Konsequenzen für die Bankensteuerung
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Loss Absorbing Capacity / MREL 



Loss Absorbing Capacity / MREL

Abzüge gemäß Art. 
32-35, 36, 56, 66 CRR

Bilanz
Passivseite

Nachrangige 
Verbindlichkeiten

External Loss 
Absorbing Capacity 

(LAC)

Abzüge gemäß § 86 (2) 
BaSAG

Minimum Required 
own Funds and Eligible 

Liabilites
(MREL) 

Abzug gemäß § 100 
BaSAG

Verbindlichkeiten

Eigenkapital

MREL fähige
Verbindlichkeiten

Gemäß § 100 (2) 
BaSAG

Anrechenbare
Verbindlichkeiten

gemäß § 86 (2) 
BaSAG

Eigenmittel
gemäß Art. 72 CRR

Säule 2 EM-
Anforderungen

gemäß Art. 73 CRD IV

Kapitalpuffer-
anforderungen
gemäß Art. 128 ff

CRD IV

Kapitalpuffer-
anforderungen
gemäß Art. 128 ff

CRD IV

Säule 2 EM-
Anforderungen

gemäß Art. 73 CRD IV

Eigenmittel
gemäß Art. 72 CRR



Bail-in fähige Verbindlichkeiten 

Mit Ausnahme der in § 86 (2) BaSAG genannten 
Positionen sind grundsätzliche alle Verbindlichkeiten 
eines Instituts Bail-in-fähig… 

x Gesicherte Einlagen 

x Besicherte Verbindlichkeiten 

x Verbindlichkeiten aus der Verwahrung von     

Kundengeldern und Kundenvermögen 

x Verbindlichkeiten aus Treuhandverhältnissen 

x Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und 

ZV- und Wertpapierliefer- oder – Abrechnungs-
systemen mit Laufzeit kleiner 7 Tage 

x Verbindlichkeiten (i) ggü. Beschäftigten (exkl. Boni) 

aus Vergütungsansprüchen, (ii) aus Lieferungen und 
Leistungen, (iii) aus fälligen Beiträgen für 
Einlagensicherungssysteme, etc. 

Anrechnung auf MREL 

… sofern diese Passiva die in § 100 (2) BaSAG
genannten Voraussetzungen erfüllen, sind sie 
zusammen mit den Eigenmitteln zur Erfüllung 
der MREL anrechnungsfähig. 

 Verbindlichkeit wurde aufgelegt und in 
voller Höhe eingezahlt 

 Verbindlichkeit besteht weder ggü. Institut 
selbst noch ist sie von ihm besichert oder 
garantiert 

 Verbindlichkeit wurde weder direkt noch 
indirekt vom Institut finanziert 

 Restlaufzeit mind. 1 Jahr 

 Keine Verbindlichkeit aus Derivaten 

 Keine Verbindlichkeiten aus Einlagen, für 
die eine Vorzugsstellung in der 
Insolvenzrangfolge besteht 

Loss Absorbing Capacity / MREL



 Unterschiedliche Arten von Einlagen werden unterschiedlich behandelt.

 Alle Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit unter 1 Jahr sind generell nicht MREL-fähig.

 Einlagen können je nach Art im Fall einer Abwicklung einem Bail-in unterzogen werden:

Welche Arten von Einlagen sind MREL- bzw. Bail-in-fähig?

Lauf-

zeit
Höhe

Einlagen von KMUs & 

natürliche Personen (1)

Einlagen von 

Corporates (1)

Einlagen von 

Kreditinstituten

< 1 

Jahr

< 100 

TEUR
Gedeckte EL (EiSi) Gedeckte EL (EiSi)

Nicht gedeckte EL
> 100 

TEUR
Nicht gedeckte EL Nicht gedeckte EL

> 1 

Jahr

< 100 

TEUR
Gedeckte EL (EiSi) Gedeckte EL (EiSi)

Nicht gedeckte EL
> 100 

TEUR
Nicht gedeckte EL Nicht gedeckte EL

Farbskala
Weder bail-in-fähig, 

noch MREL-fähig

Bail-in-fähig, 

aber nicht MREL-fähig

Bail-in-fähig 

und MREL-fähig

(1) Einlagen von KMUs und natürlichen Personen sind bevorzugt gegenüber Einlagen von Corporates



Definition MREL

 Die MREL ist die Mindestanforderung an regulatorischen Eigenmitteln und 
berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, die ein Institut zu jedem Zeitpunkt zu erfüllen hat.

 MREL errechnet sich wie folgt: 

𝑀𝑅𝐸𝐿 =
𝑟𝑒𝑔. 𝐸𝑖𝑔𝑒𝑛𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙 + 𝑏𝑒𝑟ü𝑐𝑘𝑠𝑖𝑐ℎ𝑡𝑖𝑔𝑢𝑛𝑔𝑠𝑓äℎ𝑖𝑔𝑒 𝑉𝑒𝑟𝑏𝑖𝑛𝑑𝑙𝑖𝑐ℎ𝑘𝑒𝑖𝑡𝑒𝑛

𝑔𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑒 𝑉𝑒𝑟𝑏𝑖𝑛𝑑𝑙𝑖𝑐ℎ𝑘𝑒𝑖𝑡𝑒𝑛 + 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒 𝐸𝑖𝑔𝑒𝑛𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙

 Keine einheitliche Mindestquote wie Säule 1 Eigenmittelanforderung

 In BRRD Verhandlungen keine Einigung auf allgemein gültige Mindestquote (z.B. iHv 15%) der 
MREL

 MREL wird nicht auf Basis der RWAs sondern auf Basis der reg. Eigenmittel plus gesamter 
Verbindlichkeiten berechnet

 Aktuell hat die Abwicklungsbehörde nach Anhörung der NCA für jedes KI eine individuelle
MREL festzulegen → abhängig von Abwicklungsplan

Höhe der MREL: Recapitalization 
amount (RCA)

MREL
Loss-

absorption 
amount (LAA) 

+=



Zusammensetzung der MREL

Loss absorption amount
Von jedem Institut zu erfüllen

+
Recapitalisation amount

Höhe abhängig vom Abwicklungsziel & 
Kapitalbedarf für restrukturierten Teil

= MREL

M
R

E
L

K
o

m
b

in
ie

rt
e 

K
ap

it
al

p
u

ff
er

an
fo

rd
er

u
n

g O-SII 
Puffer
0-2% 
CET1

G-SII 
Puffer

1-3,5% 
CET1

SRP
0-X% 
CET1

L
o

ss
 a

b
so

rp
ti

o
n

a
m

o
u

n
t

Weitere MREL-fähige Verbindlichkeiten*
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Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten

~
Antizyklischer Kapitalpuffer

0-2,5-x% CET1
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Nicht-sicherungspflichtige Verbindlichkeiten
(gegenüber Corporates)

Kapitalerhaltungspuffer
2,5% CET1

Säule 2 Erfordernis

Senior unsecured Bonds
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Ergänzungskapital (T2)

Kernkapital
(T1)

min. 6%

Zusätzliches 
Kernkapital 

(AT1)

Hartes
Kernkapital 

(CET1)
min. 4,5%

Nachrangige Verbindlichkeiten

* Nicht MREL-fähige Verbindlichkeiten sind u.a. gedeckte Einlagen (sowie Einlagen von KMU und Privaten > EUR 100.000), besicherte 
oder (in)direkt finanzierte Vbk., Vbk. zur Verwaltung von Kundenvermögen, Verbindlichkeiten ggü Beschäftigten, Steuer- und 
Sozialversicherungsbehörden, DGS; Derivate sowie Vbk. mit einer Restlaufzeit unter 1 Jahr



Bestimmung der Höhe der MREL

Keine MREL-Anforderungen für 
eine Rekapitalisierung

MREL zur Verlustdeckung 
generell in Höhe der bestehenden 
Eigenmittel-anforderung

Zusätzliche MREL-Anforderung für die

Kapitalisierung des Brückeninstituts

Höhe zus. MREL-Vorgabe abhängig von

− RWA-Volumen der zu übertragenen

Werte (Annahme: Übertragung von 2/3

der RWA auf das Brückeninstitut)

− vom Brückeninstitut einzuhaltenden

Kapitalquoten

Zusätzliche MREL-Anforderung für die 
Rekapitalisierung des Instituts

Höhe MREL für Rekapitalisierung

abhängig von

− RWA-Volumen des Instituts zum

Zeitpunkt der Abwicklung

− vom Institut einzuhaltenden

Kapitalquoten



Verlustabsorptionsfähigkeit



Allokation der Loss Absorbing Capacity im Konzern


